
Haushaltssatzung des provinzialverbandes der Nheinprovinz

für das Rechnungsjahr 1937.

Kuf Grund des § 6 des Gemeindefinanzgesetzesvom 15. Dezember 1933 (G2. 5. 442) wird, nachdem
der Entwurf der haushaltssatzung zwei Wochen lang öffentlich ausgelegen hat und mit den vrovinzialräten
am 23. llpril 193? beraten worden ist, folgende haushaltssatzung festgestellt:

§ 1. Der dieser Zatzung als Knlagc beigefügte Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 1937 wird im
ordentlichen Haushaltsplan (Vruttoplan)

in der Einnahme auf...............94 438 330,— H^
in der Ausgabe auf................94 438 330,— H^

und im außerordentlichenHaushaltsplan

in der Einnahme auf...............7 647 459,84 H>«
in der Ausgabe auf................7 647 459,84 H^

festgesetzt.

§ 2. Die sirovinzialumlllge für das Rechnungsjahr 193? wird festgesetzt auf 14,75 «/u

1. der den 5tadt- und Landkreisen, bei letzteren einschl. der zugehörigen Gemeinden, für das Rechnungs¬
jahr 193? zufließenden Überweisungen aus der Reichseinkommen-und Rörperschaftssteuer,

2. des Reichssatzesder im Rechnungsjahre 1937 in den stadt- und LanoKreisenaufkommenden Vürgersteuer,
3. der in den stadt- und Landkreisen vom staute veranlagten Realsteuern nach dem stände vom

1. Januar 1937.

solange die Matzstabsteuern für das Rechnungsjahr 193? nicht endgültig feststehen, haben die
stadt- und Landkreise nach dem dem vorbericht beigefügten vertcilungsplan auf die vrovinzialumlage halb¬
monatliche Vorschüsse im Gesamtbeträge von 21 570 000 H?^ zu leisten, die zum 5. und 20. eines jeden
Monats, erstmalig zum 20. 5lpril 1937, zu zahlen sind.

§ 3. Der höchstbetrag der Rassenkredite,die im Rechnungsjahre 193? zur aufrechterhaltung des Le-
triebes der LandeshauptKasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10 Millionen ,N^ festgesetzt.
5luf Grund von Ermächtigungen früherer haushaltslatzungen oder gemäß § 10 5lbs. 3 des Gemeindefinanz¬
gesetzes in Anspruch genommene und noch nicht zurückgezahlte Rassenkredite sind nicht vorhanden.

8 4. Der Darlehnsbetrag, der zur Vestreitung von ausgaben des außerordentlichen Haushaltsplans
im Rechnungsjahre 1937 dienen soll und der bereits im außerordentlichen Haushaltsplan 1936 genehmigt und
vorgesehenwar, wird auf 394 676,83 Ä>. /^ festgesetzt. Er soll nach dem Haushaltsplan Verwendung finden für
die Modernisierung der an die stadt Köln vermieteten vrovinzial-hebammenlehranstalt in Köln.

Düsseldorf, den?. Mai 1937.

Der (vberpriiNdent der Nheinprovinz
(Verwaltung des Provinzialverbandes)

Eerboven
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